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RS Vwgh 1988/6/8 88/03/0004
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §73 Abs1 impl;

Rechtssatz

Nach den Bestimmungen des AVG ist es der Behörde (soweit sie nicht von Amts wegen vorgehen darf oder muss)

verwehrt, anderes, als im Antrag begehrt wird, vorzuschreiben oder über die im Antrag begehrten Maßnahmen

hinauszugehen.

Schlagworte

Grundsätzliches zur Rechtmäßigkeit und zur Rechtsverletzungsmöglichkeit
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